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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
B188, Umbau der Ortsdurchfahrt Weyhausen 
hier: Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes über die 
 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Wolfenbüttel, beabsichtigt den Umbau der Ortsdurchfahrt Weyhausen. 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 c UVPG unter Einbeziehung der 
entscheidungserheblichen Daten und Unterlagen hat ergeben, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG nicht erforderlich ist, da von dem Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Gemäß § 3a UVPG 
wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 
Feststellung gem. § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
Gifhorn, den 10.07.2015 
 

Landkreis Gifhorn 
Im Auftrage 
Koslowski 
 
B188, Neubau eines Radweges zwischen Osloß und Weyhausen; 
hier: Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes über die    
         Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 
Wolfenbüttel, beabsichtigt den Neubau eines Radweges an der B 188 zwischen Osloß und 
Weyhausen. 
 
Die Vorprüfung im Einzelfall kann gemäß Nr. 5 des Runderlasses des MW und des MU 
vom 24.11.2011 bei Radwegen nach § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG bzw. § 5 NUVPG 
grundsätzlich entfallen. 
 
Gifhorn, den 10.07.2015 
 

Landkreis Gifhorn 
Im Auftrage 
Koslowski 
 
K 60, Bau einer Linksabbiegespur zwischen Wenden und Bechtsbüttel;  
hier: Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits- 
         prüfung (UVPG) 
 
Der Landkreis Gifhorn, Abteilung 8.2 Kreisstraßenwesen, beabsichtigt den Bau einer 
Linksabbiegespur i. V. m. der Einmündung einer Planstraße zum Getränkemarkt. 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles gemäß §§ 3 c UVPG, 5 NUVPG unter Einbeziehung der 
entscheidungserheblichen Daten und Unterlagen hat ergeben, dass eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG nicht erforderlich ist, da von dem Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
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Gemäß § 3a UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass diese Feststellung gem. § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar 
ist. 
 
Gifhorn, den 10.07.2015 
 

Landkreis Gifhorn 
Im Auftrage 
Koslowski 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 

Bekanntmachung 
 
Der Rat der Stadt Gifhorn hat in seiner Sitzung am 13.07.2015 folgenden Bebauungsplan 
als Satzung beschlossen: 
 
 Bebauungsplan Nr. 104 „Polizei Hindenburgstraße“ 
 
Der Bebauungsplan wurde nach § 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des BauGB wird der o. g. Bebauungsplan bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan mit der entsprechenden Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB können während der Sprechzeiten der Verwaltung im 
Rathaus der Stadt Gifhorn, Marktplatz 1, Zimmer 201, von jedermann eingesehen werden.  
 
Die Lage und der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus dem 
zugehörigen Übersichtsplan.1 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für 
die Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1.) entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Stadt Gifhorn 

bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht 
zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich 
und auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.) die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, 

§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in 
Verbindung mit § 13 a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 
35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher 
Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder 
einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in 
Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei 
Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei Anwendung des § 4a 
Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die 
Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften 
verkannt worden sind; 

                                                 
1 abgedruckt auf Seite 388 dieses Amtsblattes 
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3.) die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie ihres Entwurfes nach §§ 

2a, 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder 
ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung 
hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4.) ein Beschluss der Stadt Gifhorn über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung 

nicht erteilt, oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck 
nicht erreicht worden ist.  

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Stadt Gifhorn auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 bis 4 
unbeachtlich ist, wenn 
 
1.) die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 

2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2.) § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3.) der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4.) im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist.  
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Satzung maßgebend ist. 
Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das 
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in der zurzeit 
gültigen Fassung die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängeln der 
Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Gifhorn unter Darlegung des die Verletzung 
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 des 
Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; 
Begründung von Geh-, Fahr- und Leistungsrechten; Bindung für Bepflanzung; Änderung 
oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung) eingetreten sind. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
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Der Entschädigungsanspruch nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 erlischt nach Abs. 4 BauGB, 
wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Der o. g. Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Gifhorn in Kraft. 
 
6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes (Polizei Hindenburgstraße) – Teilplan 2  
 
Zugleich wird bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 
an die Festsetzungen des Bebauungsplanes angepasst wurde. Der berichtigte 
Flächenutzungsplan kann am gleichen Ort und zu den gleichen Zeiten eingesehen werden 
wie der Bebauungsplan.  
 
Gifhorn, 17.07.2015 
      (L. S.) 
Matthias Nerlich  
Bürgermeister 
 

Satzung der Stadt Gifhorn 
 

über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen 
nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 

(Straßenausbaubeitragssatzung = ABS) 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 11 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434) und des § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 
S. 41), geändert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVbl. S. 279) hat der Rat der Stadt 
Gifhorn in seiner Sitzung am 13.07.2015 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1  
Allgemeines 

 
Die Stadt Gifhorn erhebt – sofern Erschließungsbeiträge nicht erhoben werden können – 
zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 
und Erneuerung (Ausbau) ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) insgesamt, in Abschnitten oder Teilen – nach Maßgabe dieser Satzung 
Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtung besondere wirtschaftliche Vorteile bietet (Beitragspflichtige). 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1)  Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 
 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 
die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der öffentlichen Einrichtung 
benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Stadt Gifhorn 
hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung; 
 

2. die Anschaffung der öffentlichen Einrichtung;  
 

3. die Freilegung der Fläche; 
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4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahn mit 

Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 
einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und 
Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

  
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wegen, Plätzen 

und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Ziffer 4;  
 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 

 
a) Randsteinen und Schrammborden 
b) Rad- und Gehwegen  auch in kombinierter Form, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 
d) Beleuchtungseinrichtungen 
e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 
    öffentlichen Einrichtung 
f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern 
g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 
    Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtung sind; 
h) niveaugleichen Mischflächen; 
 

7. die Ausstattung von Fußgängerzonen; 
 

8. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung sowie Verwaltungskosten, 
die ausschließlich der Maßnahme zuzurechnen sind 

 
9. die Fremdfinanzierung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
10. die vom Personal der Stadt zu erbringenden Werk- und Dienstleistungen für     

Ausbaumaßnahmen  
 

11. die Durchführung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
(2) Die Stadt Gifhorn kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung bestimmen, dass über   

die genannten Kosten hinaus weitere genau bezeichnete Kosten zum beitragsfähigen 
Aufwand gehören. 

 
§ 3 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
(1) Die Stadt Gifhorn ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

öffentliche Einrichtung. Sie kann den Aufwand hiervon abweichend auch für bestimmte 
Teile einer öffentlichen Einrichtung (Aufwandsspaltung) oder für selbstständig nutzbare 
Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung (Abschnittsbildung) ermitteln.  

 
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
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§ 4 
Vorteilsbemessung 

 
(1) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt 
 
1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen    
            75 v.H. 
 
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr 
 

  a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und 
Bushaltestellen auch innerhalb der Parkstreifen sowie  Ersatzleistungen 
wegen Veränderungen des Straßenniveaus     40 v.H. 
 

  b) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege sowie  
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung   60 v.H. 
 

  c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere 
Einrichtungen der Oberflächenentwässerung sowie für Radwege  50 v.H. 
 

  d) für Rad- und Gehwege in kombinierter Form     55 v.H. 
 
  e) für Parkflächen (auch Standspuren) mit Ausnahme der Busbuchten und 

Bushaltestellen         70 v.H. 
 

  f) für niveaugleiche Mischflächen       50 v.H. 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen 
 

  a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- u n d Sicherheitsstreifen,  
 Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und 
Bushaltestellen auch innerhalb der Parkstreifen sowie Ersatzleistungen  
wegen Veränderungen des Straßenniveaus     30 v.H. 

 
  b) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege sowie für  

 Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung   50 v.H. 
 
  c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere 

Einrichtungen der Oberflächenentwässerung sowie für Radwege   40 v.H. 
 

  d) für Rad- und Gehwege in kombinierter Form     45 v.H. 
 

  e)   für Parkflächen (auch Standspuren) mit Ausnahme der Busbuchten 
        und Bushaltestellen        60 v.H. 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG (Wirtschaftswege; nicht 

befahrbare Wohnwege)        75 v.H. 
 
5. bei Fußgängerzonen         50 v. H. 
 
(2)  Den übrigen Anteil am Aufwand trägt die Stadt Gifhorn. 
 
(3)  Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat,   
  zunächst zur Deckung des Anteils der Stadt Gifhorn zu verwenden. 
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(4)  Die Stadt Gifhorn kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung von den Anteilen 
      nach Absatz 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbe- 
      messung  sprechen. 
 

§ 5 
Abrechnungsgebiet 

 
Die Grundstücke, von denen aus die öffentliche Einrichtung oder ein Abschnitt davon in 
Anspruch genommen werden können, bilden das Abrechnungsgebiet. 

 
§ 6 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 
 
(1)  Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach §§ 7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 
(2)  Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
   bürgerlich-rechtlichen Sinn. 
 
(3)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken mit baulicher oder gewerblicher Nutzung, 
 
a) die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 
 Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstückes, 
 
b) die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 
 
c) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei Grundstücken, 

die über die Grenzen einer solchen Satzung in den Außenbereich hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich, 

 
d) für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
 
aa) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
      BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstückes 
 
bb) wenn sie an die öffentliche Einrichtung angrenzen und mit der Fläche teilweise im  
      Innenbereich (§ 34 Abs. 1 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen,  
      die Gesamtfläche des Grundstückes, höchstens jedoch die Fläche zwischen der  
      öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m  
      dazu verläuft.   
 
e) Wenn das Grundstück über die sich nach Buchst. b), c) und d) bb) ergebenden Grenzen 

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt ist, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder übergreifenden gewerblichen Nutzung entspricht. 
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(4)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken mit sonstiger Nutzung, die 
 
a) nicht baulich oder gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. 

Friedhöfe, Sport- und Freizeitplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden oder 

 
b) ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzung in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise (z.B. landwirtschaftlich) 
nutzbar sind die Gesamtfläche des Grundstückes oder die Teilfläche des Grundstückes, 
die von Abs. 3 nicht erfasst wird. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke (§ 6 Abs. 3) 
 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 
baulich  oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse 
bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige 
Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerkes 
in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise 
baulich genutzten Grundstücken je vollendete  2,20 m Höhe des Bauwerkes 
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(2)   Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 

Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt bei Grundstücken, 
 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 
 a) und b)), 
 

a) die darin festgesetzte Zahl der zulässigen Vollgeschosse, 
 
b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen  
 Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 

BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte 
höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe), wobei Bruchzahlen bis 0,49 auf ganze 
Zahlen abgerundet und ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet werden 

 
c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der  

baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei Bruchzahlen bis 0,49 auf ganze 
Zahlen abgerundet und ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet werden 

 
d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Parkebene, 
 
e) für die im Bebauungsplan gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebauung 

festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 
f) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 
Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert nach den Buchstaben a) bis c), 
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2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) bis f) oder die Höhe der  
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. c) überschritten wird, die 
tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich 
vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. c) 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
 Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 3 und 4), wenn sie 
 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

   Vollgeschosse. 
 

(4)  Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 
  vervielfacht mit 
 

1. 1,5 wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a 
BauNVO), Dorfgebietes ( § 5 BauNVO) oder Mischgebietes ( § 6 BauNVO) oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes 
überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung 
ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für 
freie Berufe) genutzt wird, 
 
2. 2,0 wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 
 

§ 8 
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1)  Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 
1. auf Grund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport und 
Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn 

 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 
 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen  0,0167 
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland   0,0333 
cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau)     1,0 

 
b) sie nicht baulich oder gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise genutzt werden 
 (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne 
 Bebauung)          0,5 
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c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen, landwirtschaftliche 
Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) oder sonstige landwirtschaftliche bauliche Anlagen 
vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch a u s  d e r Grundfläche der 
Baulichkeiten geteilt durch die  Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,0  mit Zuschlägen von je 
0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss; für die 
Restfläche gilt Buchstabe a) 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die 

sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,0 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss; für die Restfläche gilt Buchstabe a) 

 
e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  

Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt 1,5 mit 
Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss; für die Restfläche gilt Buchstabe a) 

 
f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB 

liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 
 

aa) mit Baulichkeiten, die Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen 1,5 mit 
Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss 
 
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0 mit Zuschlägen von je 0,25 
für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss für die 
Restfläche gilt Buchstabe a). 
 

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 7 Abs. 1. 
 

§ 9 
Aufwandsspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag 
selbstständig erhoben werden für 
 
1. den Grunderwerb der öffentlichen Einrichtung, 
2. die Freilegung der öffentlichen Einrichtung, 
3. den Ausbau der Fahrbahnen mit oder ohne Randsteinen oder Schrammborden, 
4. den Ausbau der Radwege oder eines von mehreren, mit oder ohne Randsteinen oder 

Schrammborden, 
5. den Ausbau der Gehwege oder eines von mehreren, mit oder ohne Randsteinen oder 

Schrammborden, 
6. den Ausbau kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von mehreren, mit oder ohne 

Randsteinen oder Schrammborden, 
7. den Ausbau von niveaugleichen Mischflächen, 
8. den Ausbau der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
9. den Ausbau der Beleuchtung der öffentlichen Einrichtung, 
10.den Ausbau der Parkflächen, 
11.den Ausbau der Grünflächen. 
12.den Ausbau von Bushaltestellen oder einer von mehreren. 
 

§ 10 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
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(2)  In den Fällen der Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 

Teilmaßnahme und dem Aufwandsspaltungsbeschluss. 
 
(3) Bei der Abrechnung selbstständig nutzbarer Abschnitte entsteht die Beitragspflicht mit 
  der Beendigung der Abschnittsmaßnahme und dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
 
(4)  Die beitragsfähigen Maßnahmen sind erst beendet, wenn die technischen Arbeiten   

entsprechend dem von der Stadt Gifhorn aufgestellten Bauprogramm fertig gestellt sind 
und der Aufwand berechenbar ist.  

 
§ 11 

Vorausleistungen 
 

Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen worden ist, kann die Stadt Gifhorn 
angemessene Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages erheben. 
 

§ 12 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2)  Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück und im Fall des Abs. 1 S. 2 
  auf dem Erbbaurecht. 
 

§ 13 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 14 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 15 
Ablösung 

 
(1)  Solange die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann ihre Ablösung durch Vertrag 
      vereinbart werden.  
 
(2) Der Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden    

Beitrages. Dabei ist der für die Ausbaumaßnahme entstehende Ausbauaufwand 
anhand von Kostenvoranschlägen oder – falls solche noch nicht vorliegen – anhand 
der Kosten vergleichbarer Ausbaumaßnahmen zu ermitteln und nach den Vorschriften 
dieser Satzung auf die vorteilhabenden Grundstücke zu verteilen. 
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(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Mit der Zahlung des 
Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht für die betreffende Ausbaumaßnahme 
endgültig abgegolten.  

 
(4) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn der auf das betroffene Grundstück 

entfallende Straßenausbaubeitrag mehr als das Doppelte oder weniger als die Hälfte 
des Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall sind der 
Straßenausbaubeitrag unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages 
nachzufordern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungsbetrag und 
Straßenausbaubeitrag zu erstatten.  

 
§ 16 

Besondere Zufahrten 
 
(1) Mehrkosten für zusätzliche oder stärker auszubauende Grundstückszufahrten im 

öffentlichen Verkehrsraum sind keine beitragsfähigen Aufwendungen im Sinne des § 2; 
auf ihre Anlegung durch die Stadt Gifhorn besteht kein Rechtsanspruch. 

 
(2) Die besonderen Zufahrten können auf Antrag des Grundstückseigentümers oder des 

Erbbauberechtigten – vorbehaltlich der aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften 
erforderlichen Genehmigungen – auf dessen Rechnung erstellt werden, sofern die 
bestehenden oder zu erwartenden Verkehrsverhältnisse dies zulassen. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach dem Erscheinen im Amtsblatt des Landkreises Gifhorn in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenausbaubeitragssatzung vom 02.07.2007 außer Kraft. 
 
Gifhorn, den 13.07.2015 
     Stadt Gifhorn 
 
        (L. S.)  
Matthias Nerlich 
Bürgermeister 
 

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen und 
Wege in der Stadt Gifhorn 

 
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes in den jeweils geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Gifhorn in seiner 
Sitzung am 13.07.2015 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 
 
Das Straßenverzeichnis mit Anhang zu § 1 Abs. 1 der Satzung über die Reinigung öffent-
licher Straßen und Wege in der Stadt Gifhorn vom 12.12.2011, zuletzt geändert am 
08.10.2012, wird wie folgt geändert: 

 
In das Straßenverzeichnis wird aufgenommen: 
 
Fröbelweg 
Elisabeth-Liedy-Straße 
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Aus dem Straßenverzeichnis wird gestrichen: 
 
Dr.-Gotthard-Rattay-Straße 

Artikel II 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Gifhorn in Kraft. 
 
Gifhorn, 13.07.2015 

Stadt Gifhorn 

(L.S.) 

Matthias Nerlich 
Bürgermeister 
 

3. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdeh-
nung der Straßenreinigung in der Stadt Gifhorn 

 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (Nds. SOG) in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes und § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) 
in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Gifhorn in seiner Sitzung am 
13.07.2015 für das Gebiet der Stadt Gifhorn folgende Verordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Das Straßenverzeichnis A zu § 2 Abs. 3 der Verordnung über Art, Maß und räumliche Aus-
dehnung der Straßenreinigung in der Stadt Gifhorn vom 12.12.2011, zuletzt geändert am 
08.10.2012, wird wie folgt geändert: 

In das Straßenverzeichnis A wird aufgenommen: 

Fröbelweg 
Elisabeth-Liedy-Straße 
 
Aus dem Straßenverzeichnis A wird gestrichen: 
 
Dr.-Gotthard-Rattay-Straße 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Gifhorn in Kraft. 
 
Gifhorn, 13.07.2015 

Stadt Gifhorn 
       

(L. S.) 
 

Matthias Nerlich 
Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG 
 
der Gemeinde Jembke 
 
Der Rat der Gemeinde Jembke hat mit Beschluss vom 11.06.2015 den Bebauungsplan 
„Dannhopsweg-Neufassung“, 2. Änderung als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.2 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung während der Sprechstunden im 
Gemeindebüro der Gemeinde Jembke einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Jembke, den 13.07.2015 
     (L. S.) 
 
Ziegenbein 
Bürgermeisterin 
 

I.  
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Samtgemeinde Brome für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 
der Rat der Samtgemeinde Brome in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 folgende 
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 wird der Stellenplan 2015 geändert. In den 
Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes 2015 unverändert. 
 

                                                 
2 abgedruckt auf Seite 389 dieses Amtsblattes 
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§ 2 
 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht verändert. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert. 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 
nicht verändert. 
    

§ 5 
 
Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird nicht geändert. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 6 S. 1 GemHKVO sowie für den 
erforderlichen Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß§ 12 Abs. 1 GemHKVO werden nicht 
geändert. 
 
Brome, den 25. Juni 2015 

Samtgemeinde Brome 
 
Peckmann 
Samtgemeindebürgermeisterin 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit 
verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der geänderte Stellenplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 115 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG vom 03.08. bis einschl. 11.08.2015 während der Geschäftszeiten zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde öffentlich aus. 
 
Brome, 23.07.2015 
 
Peckmann 
Samtgemeindebürgermeisterin 
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  1. SATZUNG 
zur Änderung der Satzung der Samtgemeinde Brome für die Freiwillige Feuerwehr 

(Feuerwehrsatzung) 
 

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434) und der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 269), zuletzt geändert 
durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. S. 589) hat der Rat der 
Samtgemeinde Brome in seiner Sitzung am 25.06.2015 folgende 1. Änderungssatzung zur 
Feuerwehrsatzung beschlossen: 

 
Artikel I 

Inhalt der Änderungen 
 

Die Feuerwehrsatzung der Samtgemeinde Brome vom 22.03.2012 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 1 Absatz 1 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Samtgemeinde Brome. Sie besteht 
aus den zur Sicherstellung des örtlichen und überörtlichen Brandschutzes und der 
Hilfeleistung unterhaltenen Ortsfeuerwehren in den Mitgliedsgemeinden bzw. Ortsteilen: 
Altendorf, Bergfeld, Brechtorf, Brome, Croya, Ehra-Lessien, Eischott, Hoitlingen, 
Kaiserwinkel, Parsau, Rühen, Tiddische, Tülau, Voitze, Zicherie. 

 
2. § 2 Absatz 1 Satz 1 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 

Die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde wird vom Gemeindebrandmeister geleitet 
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrandSchG). 
 

3. § 4 Absatz 2 Satz 1 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Ortsbrandmeister können die Führungskräfte nach Maßgabe des § 8 Abs. 7 der 
Verordnung über den Eintritt in den Dienst, die Gliederung nach Dienstgraden und die 
Übertragung von Funktionen bei den Freiwilligen Feuerwehren im Land Niedersachsen 
abberufen. 
 

4. § 5 Absatz 1 Nr. c) der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Dem Gemeindekommando obliegt insbesondere die Mitwirkung bei der Erstellung des 
Haushaltsvoranschlages der Samtgemeinde Brome (Abschnitt Feuerschutz). 
 

5. § 5 Absatz 2 Nr. b) der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Das Gemeindekommando besteht aus dem 1. und 2. stellvertretenden 
Gemeindebrandmeistern, den Ortsbrandmeistern und stellvertretenden 
Ortsbrandmeistern und dem Gemeindejugendwart als Beisitzer kraft Amtes. 
 

6. § 9 Absatz 1 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Für den Einsatzdienst geeignete Einwohner der Samtgemeinde, die das 16. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 63. Lebensjahr vollendet haben, können aktive 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr werden. Bewerber sollen das 45. Lebensjahr nicht 
überschritten haben. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten erforderlich.  
Aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr kann auch werden, wer der aktiven 
Feuerwehr einer anderen Gemeinde angehört und regelmäßig für Einsätze zur 
Verfügung steht (Doppelmitglied nach § 12 Abs. 2 NBrandSchG). 
 

7. § 10 Absatz 1 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Aktive Mitglieder sind in die Altersabteilung zu übernehmen, wenn sie das 
63. Lebensjahr vollendet haben. 
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8. § 17 Absatz 1 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 

Dienstgrade dürfen nur unter Beachtung der §§ 8 ff FwVO an aktive Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr verliehen werden. 
 

9. § 17 Absatz 2 der Feuerwehrsatzung erhält die folgende Fassung: 
Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad 
„1. Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht der Ortsbrandmeister auf Beschluss des 
Ortskommandos. Die Verleihung bedarf der Zustimmung des Gemeindebrandmeisters. 
Verleihungen ab Dienstgrad „Löschmeister“ vollzieht der Gemeindebrandmeister auf 
Beschluss des Ortskommandos. Die Verleihung des Dienstgrades an Funktionsträger 
der Gemeindefeuerwehr vollzieht der Gemeindebrandmeister auf Beschluss des 
Gemeindekommandos.  

 
Artikel II  

In-Kraft-Treten 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Brome, den 25.06.2015 
 
Samtgemeinde Brome 
 
Peckmann 
Samtgemeindebürgermeisterin 
 
BEKANNTMACHUNG 
 
der Gemeinde Rühen 
 
Der Rat der Gemeinde Rühen hat am 16.06.2015 den Bebauungsplan „Bergfelder Weg“, 
im Ortsteil Eischott, als Satzung beschlossen § 10 Abs. 1 (BauGB). 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekanntgemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro zu Jedermanns Einsicht aus. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.3 
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3, Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich 
ist, wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Rühen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
 
 

                                                 
3 abgedruckt auf Seite 390 dieses Amtsblattes 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 
 
Rühen, den 17.06.2015 
 
Ludwig      (L. S.) 
Bürgermeister        
 

Satzung 

der Gemeinde Rühen über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) für straßenbauliche 

Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung - SABS) 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434) und § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der 
Rat der Gemeinde Rühen in seiner Sitzung am 16.06.2015 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Rühen – sofern Erschließungsbeiträge nach den 
§§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung 
Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere Vorteile bietet.  

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, die die Gemeinde für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet hat. 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte 
Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der 
für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 
öffentlichen Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der 
von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im 
Zeitpunkt der Bereitstellung; 
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2. die Kosten für die Freilegung der Flächen 
 

3. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 
Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und 
Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie 
Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Straßenniveaus; 

4. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
 
a) Randsteinen und Schrammborden 
b) Rad- und Gehwegen, kombinierten Rad- und Gehwegen 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 
d) niveaugleichen Mischflächen, 
e) Beleuchtungseinrichtungen 
f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
i) Einrichtungen der Verkehrsberuhigung (z. B. Aufpflasterungen, Schwellen, etc.) 
 

5. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von 
Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 
 

6. der Fremdfinanzierung; 
 

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 
bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind;  
 

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung; 
 

(2) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung bestimmen, dass über die 
genannten Kosten hinaus weitere genau bezeichnete Kosten zum beitragsfähigen 
Aufwand gehören. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 

(2) Der Aufwand für 
1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 
 wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 

 
§ 4 

Vorteilsbemessung 
 

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses von dem beitragsfähigen 
Aufwand den Teil, der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die 
Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt.  
 

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
1. Bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 

sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen und nicht befahrbaren 
Wohnwegen                          75 v.H. 
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2. Bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr 

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitstreifen sowie 
Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen 
auch innerhalb von Parkstreifen                       40 v.H. 

b) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und Gehwege sowie  
Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung                   60 v.H. 

c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere Einrichtungen 
der Oberflächenentwässerung sowie kombinierte Rad- und Gehwege      50 v.H. 

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bushalte- 
stellen                           70 v.H. 

e) für niveaugleiche Mischflächen            50 v.H. 
 

3. Bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitstreifen sowie 

Böschungen, Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen 
auch innerhalb von Parkstreifen            30 v.H. 

b) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und Gehwege sowie Grünan- 
lagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung                    50 v.H. 

c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere Einrichtungen 
der Oberflächenentwässerung sowie kombinierte Rad- und  
Gehwege                       40 v.H. 

d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bushalte- 
stellen                          60 v.H. 

 
4. bei Fußgängerzonen                         50 v.H. 

 
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 

zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 
 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch 
eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Absatz 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe dafür sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben.  
 

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, 



ABL Nr. 7/2015 

 
363 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 
der Rest-fläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 
 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 
die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 
 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Absatz 4 BauGB besteht, 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 Metern 
zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung 
angrenzen oder lediglich durch einen Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche 
zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und 
einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 Metern zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nummer 2 oder Nummer 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung 
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen 
Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
entspricht; 
 

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die  
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 

(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,  

 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grundstücks 
bzw. die Fläche des Grundstücks  
zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Absatz 3 nicht erfasst wird. 

 
(5) Grenzt ein Grundstück an zwei oder mehrere öffentliche Einrichtungen, deren Ausbau 

in einem zeitlichen Zusammenhang bis zu 5 Jahren steht, wird der Beitrag für jede 
Einrichtung nur zu 70 Prozent erhoben. Den dadurch entstehenden Ausfall trägt die 
Gemeinde. Diese Regelung gilt nicht für Grundstücke, auf die § 6 Absatz 4 SABS 
Anwendung findet.  
 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke 

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
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Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine 
Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 
Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbebauung, so 
werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m 
und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m 
Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 
 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Absatz 3 bestimmten 
Flächen bei Grundstücken , 

 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 

Abs. 3 Nr. 1 und 2), 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe- Industrie- und 
Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf 
ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei Bruchzahlen 
bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen 
aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen; 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) bis c); 
 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) bis g) oder die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 
Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 
 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Absatz 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse. 
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(4) Der sich aus Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 

vervielfacht mit 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4a 
BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(wie beispielsweise Verwal-tungs-, Schul-, Post-, und Bahnhofsgebäude, Praxen für 
freie Berufe) genutzt wird; 
 

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

(1) Für die Flächen nach § 5 Absatz 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich 
 oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, 
 Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
 Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt werden    0,5 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen 
 n einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
 Nutzung), wenn 

a) sie ohne Bebauung sind, bei 
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren 

Wasserflächen                                                               0,0167 
ab) Nutzung als Grünland, Ackerland oder  

Gartenland           0,0333 
ac) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau)                      1,0 

 
b) sie einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 

Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Dauer- 
Kleingärten, Campingplätze ohne Bebauung                                     0,5 
 

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder land- 
wirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Bau- 
lichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen 
von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)                          1,0 
 

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für  
eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich- 
keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen von 
je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollge- 
schoss, für die Restfläche gilt lit. b)                           1,0 
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e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rech- 

nerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und  
jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche  
gilt lit. a)                               1,5 
 

f) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hofstellen Biogasanlagen 
gewerblich betrieben werden, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch 
aus der Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage geteilt durch  
die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, für die Restfläche gilt lit. a)                     1,5 
 

g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35  
Absatz 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 
betrieben dienen, mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 
und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss            1,5 

ab) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung mit Zuschlä- 
gen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsäch- 
lich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a).       1,0                   
 

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Absatz 1 dieser Satzung. 
 

§ 8 
Aufwandsspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbständig 
erhoben werden für: 

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung; 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme; 
3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Fahrbahn; 
4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Radwege oder eines von ihnen; 
5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Gehwege oder eines von ihnen; 
6. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen; 
7. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung; 
8. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung; 
9. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Parkflächen, 
10. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des 

Straßenbegleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 
der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
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(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht 
mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem 
Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 

technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten 
Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 

 
§ 10 

Vorausleistungen 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist 
mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist. 

§ 11 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 auf dem 
Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 12 

Beitragsbescheid 

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 

§ 13 
Fälligkeit 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

§ 14 
Ablösung 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 
durch Vertrag vereinbart werden. 
 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme im Sinne von 
§ 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden 
Unternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den 
Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen 
Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu 
verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Einrichtung besteht. 
 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 12.11.2009 außer Kraft. 

Rühen, den 16.06.2015 

      (L. S.) 

Ludwig 
Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG 
 
der Samtgemeinde Meinersen 
 
Die am 29.07.2014 vom Rat der Samtgemeinde Meinersen beschlossene 
35. Flächennutzungsplanänderung ist am 25.03.2015 dem Landkreis Gifhorn zur 
Genehmigung vorgelegt worden. 
 
Der Landkreis Gifhorn hat mit Verfügung vom 15.06.2015, Az.: 8/6121-02/70/35 die 
Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) unter Auflagen erteilt.  
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die Änderung des Flächennutzungsplanes bekannt 
gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung sowie der zusammenfassenden Erklärung liegen 
während der Sprechstunden der Verwaltung im Rathaus der Samtgemeinde Meinersen zu 
Jedermanns Einsicht aus. 
 
Über den Inhalt der 35. Flächennutzungsplanänderung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich der 35. Flächennutzungsplanänderung 
ergeben sich aus der anliegenden Übersichtskarte.4 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3, Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich 
ist, wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Meinersen geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften oder 
den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Die 35. Flächennutzungsplanänderung wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Meinersen, 10. Juli 2015 

(L. S.) 
Wrede 
Samtgemeindebürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG 
 
der Gemeinde Leiferde 
 
Der Rat der Gemeinde Leiferde hat am 15.12.2014 den Bebauungsplan „Mühlenberg II“ mit 
örtlicher Bauvorschrift im Gemeindeteil Leiferde als Satzung beschlossen § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB). 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekanntgemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Rathaus der Samtgemeinde Meinersen zu Jedermanns Einsicht aus. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.5 
 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3, Satz 2 BauGB genannten Vorschriften unbeachtlich 
ist, wenn die Verletzung der Vorschriften nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des oben genannten Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Leiferde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 
 
Leiferde, 10. Juli 2015 

(L. S.) 
Wrede 
Gemeindedirektor     

 
I.  
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schwülper 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat 
der Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 1. Juli 2015 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 

                                                 
5 abgedruckt auf Seite 392 dieses Amtsblattes  
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§ 1 

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 

-Euro- 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
vermindert 

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 

Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans 

einschließlich der 
Nachträge 

festgesetzt auf 
 

-Euro- 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 8.510.500 439.000 0 8.949.500 
ordentliche Aufwendungen 8.510.500 439.000 0 8.949.500 
außerordentliche Erträge 345.700 0 130.400 215.300 
außerordentliche Aufwendungen 380.700 0 0 380.700 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

8.245.900 585.100 0 8.831.000 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

7.478.400 352.400 0 7.830.800 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

2.411.600 0 108.700 2.302.900 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

3.399.400 123.000 0 3.522.400 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

28.300 0 0 28.300 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

10.657.500 476.400 0 11.133.900 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

10.906.100 475.400 0 11.381.500 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.374.000 Euro um 96.000 Euro 
erhöht und damit auf 1.470.000 Euro neu festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert: 
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Gr. Schwülper, 1. Juli 2015 
 

(L.S.) 
Lestin 
Bürgermeister 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit 
verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 115 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 2 Satz 3 
NKomVG vom 03.08.2015 bis einschließlich 11.08.2015 während der Geschäftszeiten zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Papenteich 
öffentlich aus. 
 
Schwülper, 24.07.2015 
 
Lestin 
Bürgermeister 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Der Rat der Gemeinde Groß Oesingen hat am 29.06.2015 den Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Nord-Ost II“,  mit ÖBV gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) als 
Satzung beschlossen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden im Gemeindebüro, 
Am Fuhrenkamp 1, 29393 Groß Oesingen, sowie zusätzlich in der Verwaltung im Rathaus 
Wesendorf, Zimmer-Nr. 1.04, Alte Heerstraße 20, 29392 Wesendorf, zur Einsicht aus.  
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.6 
 
Gleichzeitig wird bekannt gemacht, dass der Rat der Gemeinde Groß Oesingen am 
29.06.2015  die Aufhebung die durch den vorliegenden Bebauungsplan "Gewerbegebiet 
Nord-Ost II" überplanten Teilbereiche der rechtskräftigen Bebauungspläne "Oesingen Nord-
Ost" und "Im Felde II, zugleich 1. Änderung Im Felde" mit örtlicher Bauvorschrift, 
beschlossen hat.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I, S. 2141) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1. die Vorschriften über die Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange 

nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, §13 Abs. 2 Satz1 Nr. 2 und 3 
(auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 und 
§ 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung 
der Vorschriften einzelne berührte Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden 
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sind oder bei Anwendung des § 3 Abs. 2 Satz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 
Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) die Angabe darüber, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden soll, unterlassen wurde oder bei 
Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder § 13 8auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 
1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften 
verkannt worden sind; 

 
2. die Vorschriften über die Begründung und die Satzung sowie ihrer Entwürfe nach § 2 a, 

§ 3 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung oder der 
Umweltbericht als Teil der Begründung der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 

 
3. ein Beschluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 

erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 die Begründung in den für die Abwägung 
wesentlichen Beziehungen unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu 
erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für 
die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 und 4 
unbeachtlich ist, wenn 
 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 

2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 sich nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 24141) in der zurzeit geltenden Fassung die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung und die 
Behebung von Fehlern unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, die die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 
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Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn auf Grund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzungen; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 
Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Groß Oesingen, den 15.07.2015 
 
Schulze 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 

Der Rat der Gemeinde Wahrenholz hat in seiner Sitzung am 17.07.2015 den 
Bebauungsplan „Im Syke II“ mit ÖBV zugl. 1. Änderung „Im Syke“ gemäß § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen.  
 
Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Gemeindebüro An der Sägemühle 1, 29399 Wahrenholz zur Einsicht aus. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.7 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2114) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 

waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend 
ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 
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2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 

Abs. 2, §§ 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung 
mit § 13a Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 
verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften 
einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der 
Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten 
Umwelt bezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 
2 Nr. 1) gefehlt hat, oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe darüber, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei 
Anwendung des § 4a Abs. 3 Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 
Nr. 1) die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen 
Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3. die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 
Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in 
Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 

erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für 
die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch unbeachtlich ist, wenn 
 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 

2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 BauGB in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung und 
die Behebung von Fehlern unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn auf Grund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzungen; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 
Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Wahrenholz, den 20.07.2015 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

 
I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wesendorf 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat 
der Gemeinde Wesendorf in der Sitzung am 18.06.2015 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 

-Euro- 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
vermindert 

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 

Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans 

einschließlich der 
Nachträge 

festgesetzt auf 
 

-Euro- 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 3.517.200 0 0 3.517.200 
ordentliche Aufwendungen 3.517.200 0 0 3.517.200 
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender 3.282.900 0 0 3.282.900 
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Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

2.961.300 27.300 0 2.988.600 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

6.600 1.393.900 0 1.400.500 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

371.300 3.300 0 374.600 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

0 0 0 0 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

3.289.500 1.393.900 0 4.683.400 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

3.332.600 30.600 0 3.363.200 

 
§ 2 

 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 
nicht verändert. 
 

§ 5 
 

Die Steuerhebesätze werden nicht geändert: 
 
Wesendorf, den 18.06.2015 
 
Schulz 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit 
verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 115 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG vom 03.08. bis einschließlich 11.08.2015 während der Geschäftszeiten zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf 
öffentlich aus. 
 
Wesendorf, den 20.07.2015 
 
Schulz 
Gemeindedirektor 
 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 
 - - - 
 
D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 

Friedhofsgebührenordnung 
 

für den Friedhof der 
Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde in Gifhorn 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S.1) und § 34 der 
Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde in Gifhorn hat 
der Kirchenvorstand am 01.07.2015 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 
aufgeführte Leistungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung 

beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet. 

 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen 

wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet. 

  
(3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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§ 3 

Entstehen der Gebührenpflicht 
 

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung 
des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit 
der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung 
der Grabstätte. 

 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der 
 Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der 

Verwaltungshandlung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren 

sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu zahlen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und 

Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind 
oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 
(4) Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder 

sachlicher Härte gestundet sowie ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 

angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den 

Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im 

Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
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§ 6 

Gebührentarif 
 
1. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten: 
 
1.1 Wahlgrab, Ruhezeit 25 Jahre, mit Trittplatten oder Einfassung 
   1.1.1  Einzelgrab         975,00 € 
   1.1.2  Doppelgrab             1.950,00 € 
   1.1.3  Dreiergrab     2.125,00 € 
   1.1.4  jede weitere Stelle         175,00 € 
   1.1.5  1 Jahr Verlängerung je Stelle                39,00 € 
   1.1.6  1 Jahr Verlängerung ab der 3. Stelle, je Stelle                     7,00 € 
  
1.2 Reihengrab, Ruhezeit 25 Jahre, mit Trittplatten oder Einfassung 
   1.2.1  je Stelle              925,00 € 
   1.2.2  Für Kinder bis 5 Jahre, 15 Jahre Ruhezeit, je Stelle       180,00 € 
 
1.3 Urnenwahlgrab, Ruhezeit 25 Jahre  
   1.3.1  für eine Doppelstelle     1.075,00 € 
   1.3.2  ab der 3. zusammenhängenden Stelle, je Stelle         175,00 € 
   1.3.3  Ein Jahr Verlängerung, je Doppelstelle        43,00 € 
   1.3.4  Ein Jahr Verlängerung ab der 3. Stelle           7,00 € 
  
1.4 Urnenreihengrab, Ruhezeit 25 Jahre  
   1.4.1  je Stelle:           850,00 € 
     
1.5 Gebühr für die Beisetzung einer Urne auf einem Erdwahlgrab     104,00 € 
  
2. Erstellen der Gruft  
   2.1  für ein Wahlgrab          345,00 € 
   2.2  für ein Reihengrab            292,00 € 
   2.3  für ein Urnengrab              76,00 € 
   2.4  für ein Kindergrab              36,00 € 
   2.5  nötige Vorarbeiten, Entfernen von Büschen, Hecken etc.              48,00 € 
   2.6  nötige Vorarbeiten, Entfernen von Bäumen, Fundamenten      96,00 € 
  
3. Träger und Bestattungsbegleitung  
   3.1  Sargträger für eine Erdbestattung        222,00 € 
   3.2  Sargträger für eine Trauerfeier (spätere Urnenbeisetzung)      84,00 € 
   3.3  Sargträger für eine Kinderbeisetzung           43,00 € 
   3.4  Urnenträger für eine Urnenbeisetzung           76,00 € 
   3.5  Bestattungsbegleitung bei Beisetzung oder Trauerfeier      70,00 € 
  
4. Entsorgung von Trauerschmuck und Grabhügel  
   4.1  bei einer Erdbestattung            65,00 € 
   4.2  bei einer Urnenbestattung           17,00 € 
 
5. Grabplatz herrichten (Grabstelle(n) mit Pflanzerde versehen) 
   5.1  bei Erdbestattung, Grabplatz ohne Einfassung 
   5.1.1  erste Stelle          148,00 € 
   5.1.2  jede weitere Stelle         121,00 € 
   5.2  bei Erdbestattung, Grabplatz mit Einfassung  
   5.2.1  erste Stelle          131,00 € 
   5.2.2  jede weitere Stelle              112,00 € 
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   5.3  bei Erdbestattung in einem Rasengrab, je Stelle      174,00 € 
   5.4  bei einem Urnenreihengrab           77,00 € 
   5.5  bei einem Urnenwahlgrab, je Urne          43,00 € 
  
6. Trittplatten und Kanten  
   6.1  für ein Erdwahlgrab             101,00 € 
   6.2  für ein Erdreihengrab               86,00 € 
   6.3  für Setzen der Kanten als Einfassung, in Beton, je Stelle           75,00 € 
  
7. Gebühr für die Vorhaltung der Friedhofseinrichtungen  
   7.1  je Kapellennutzung            113,00 € 
   7.2  Leichenkammer, je angefangener Tag             70,00 € 
   7.3  Friedhofseinrichtungen je Beisetzung ohne Kapellennutzung         42,00 € 
   7.4  kleine Trauerhalle /Abschiedsraum                                                               90,00 € 
  
8. Bepflanzung und Pflege  
   8.1  Heckenpflanzung, je Thujapflanze             20,00 € 
   8.2  Rasenpflege, je Stelle für 25 Jahre               800,00 € 
   8.2.1  Rasenpflege, je Stelle und Jahr                   32,00 € 
   8.2.2  zusätzl. für Mähen bei Einfassungen, je Stelle         210,00 € 
   8.2.3  gärtnerische Betreuung Urnenreihengrab mit Bodende- 
             cker                               200,00 € 
  
9. Für das Abräumen von alten Grabanlagen  
   9.1  für ein Wahlgrab, je Stelle            120,00 € 
   9.2  für ein Reihengrab                94,00 € 
   9.3  für ein Urnenwahlgrab, Doppelstelle                   48,00 € 
   9.4  für ein Urnenreihengrab               33,00 € 
   9.5  Abräumen unter besonderen Bedingungen         112,00 € 
  
10. Sonstige Gebühren  
   10.1  Liegeplatte, für ein Rasengrab, Name, Geburts- u. Sterbe- 
            jahr      378,00 € 
   10.2  Große Liegeplatte f. zwei Verstorbene, sonst wie 10.1       685,00 € 
   10.3   ----  
   10.4  Grabnummernstein               14,00 € 
   10.5  Zusätzliche Gebühr für erschwerte Bedingungen           30,00 € 
  
11. Umbettungen von Särgen und Urnen  
   11.1  Ausbettung eines Sarges           720,00 € 
   11.1.1  Wiederverfüllen der Gruft                    78,00 € 
   11.1.2  Herrichten der Fläche und Nachbargräber           61,00 € 
   11.2  Ausbettung einer Urne und Wiederverfüllen der Gruft       123,00 € 
   11.2.1  Herrichten der Fläche und Nachbargräber            31,00 € 

 
12. Verwaltungsgebühren  
   12.1  je Bestattung oder Kapellennutzung             77,00 € 
   12.2  für die Feststellung der Anschrift                23,00 € 
   12.3  Grabsteingenehmigung und Bearbeitung der Anzeige zur  
            Grabmalerrichtung (liegende Steine)          26,00 € 
   12.4  Grabsteingenehmigung und Bearbeitung der Anzeige zur  
            Grabmalerrichtung (stehende Steine)         56,00 € 
   12.5  Standsicherheitskontrolle bei stehenden Grabmalen,  
            je Jahr          2,00 € 
   12.6  Urnenversand, je Urne              61,00 € 
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13. Zusätzliche Gebühren im Rahmen der Amtshilfe 

 

13.1  für Mehraufwendungen bei Bestattungen auf Freikirchl.  
         Friedhof, (Gerätschaften, Träger, Verwaltung, Maschinen)     130,00 € 
    
13.2  für Mehraufwendungen bei Bestattungen auf Kath. Friedhof,  
         (Gerätschaften, Träger, Verwaltung und Maschinen für 
         Mehrfachanfahrten mit Maschinen zum Gruftaushub u. Ver- 
         füllen, Sonderwege des Personals)      174,00 € 
  

§ 7 
Besondere Leistungen 

 
Für besondere zusätzliche Leistungen, die in der Friedhofsgebührenordnung nicht 
vorgesehen sind, setzt der Kirchenvorstand die zu entrichtenden Vergütungen von Fall zu 
Fall nach dem tatsächlichen Aufwand fest. 
 
Alle aufgeführten Leistungen werden ausschließlich durch das Friedhofspersonal 
ausgeführt. 
 

§ 8 
Schlussvorschriften 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige 

Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 07.09.11 außer Kraft. 
 
Gifhorn, den  01.07.2015  . 
 
Der Kirchenvorstand:     Koch 
       Vors. Kirchenvorstand 
    
   (L.S.) 
       Behr, P.     
                             Kirchenvorsteher(in) 
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs.1 Satz 1 Nr.5, 
Abs. 2 und Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Gifhorn, den   01.07.2015  . 
 
Der Kirchenkreisvorstand:   Smolla 
      Smolla, KR 
In Vollmacht 
 
   (L.S.) 
      Pfannschmidt     
                            Kirchenkreisvorsteher(in) 
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Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
 

für den Friedhof 
der Ev.-luth. St. Stephanus Kirchengemeinde Wittingen in Wittingen. 

 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und    § 
30 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Wittingen 
für den Friedhof in Wittingen am 03.06.2015 folgende Friedhofsgebührenordnung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 
aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser 
Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung 

beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet. 

 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen 

wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche 

Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet. 

 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung 
des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der 
Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der 
Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der 
Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der 
Verwaltungshandlung. 
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§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und 
Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder 
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten 
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 
50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den 
Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
 
1. Reihengrabstätte für 25 Jahre: 
a) Für Personen ab dem 6. Lebensjahr                    900,00 € 
b) Für Kinder bis zu 5 Jahren          500,00 € 
 
2. Wahlgrabstätte: 
a)  Für 25 Jahre - je Grabstelle- :                     1.000,00 € 
b)  Für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle         44,00 € 
 
3. Urnenreihengrabstätte: 
 Für 25 Jahre – je Grabstelle - :                    800,00 €   

                                             
4. Urnenwahlgrabstätte: 
a) Für 25 Jahre - je Grabstelle - :                                800,00 € 
b) Für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle          32,00 €   
 
5. Rasenwahleinzelgrabstätten mit Pflanzstreifen: 
a) Für 25 Jahre – je Grabstelle - :       2.500,00 € 
b) Für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle - :       100,00 € 
 
6. Rasenwahldoppelgrabstätten mit Pflanzstreifen: 
a) Für 25 Jahre – je Grabstelle - :       2.500,00 € 
b) Für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle - :       100,00 € 
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7. Rasenreihengrabstätten: 
 Für 25 Jahre – je Grabstätte - :       2.300,00 € 
 
8.  Rasenurnenwahldoppelgrabstätten: 
a)  Für 25 Jahre – je Grabstelle - :       1.200,00 € 
b)  für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle             50,00 € 
 
9.  Rasenurnenreihengrabstätten 
 Für 25 Jahre – je Grabstätte - :       1.200,00 € 
 
10. Urnenreihengrabstätte für anonyme Bestattung :    
  Für 25 Jahre – je Grabstelle - :       1.100,00 € 
 
11. Urnengemeinschaftsgrabstätten :  
  Für 25 Jahre – je Grabstelle - :       2.000,00 € 
       
12. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahl- 
 grabstätte gemäß § 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung: 
 
 a) eine Gebühr gemäß Nummer 13 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 
 
 b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2. 
 
13. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem.   
 § 13 Absatz 2 FO) ist für jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/25 
 (einzusetzen ist die Jahreszahl aus Nummern 2 oder 4) der Gebühren nach Nummern 
 2  und 4 zu entrichten. 
 
 Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen 

Kalenderjahren möglich. 
 

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 

 
II. Gebühren für die Bestattung: 
 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen 
Erde: 
 
1. für eine Erdbestattung:                                             
a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr             250,00 € 
b) bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr          450,00 € 
         
2. für eine Urnenbestattung:                                      150,00  € 
 
3. für das Entfernen von großen Sträuchern und Bäumen je Arbeitsstd.         60,00 € 
   (s. § 7 Friedhofsgebührenordnung) (eine Stunde gebührenfrei) 
 
III. Gebühren für Umbettungen : 
 
1. Für die Ausgrabung einer Leiche                                 - nach tatsächlichem Aufwand - 
    
2. Für die Ausgrabung einer Asche            - nach tatsächlichem Aufwand - 
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IV. Verwaltungsgebühren 
 
1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden  
Grabmals einschließlich Standsicherheitsprüfung        130,00 € 
 
2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines liegenden Grabmals       40,00 € 
 
V. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
 
a) für Gräber, die vor 2000 erworben wurden für 1 Jahr – je Grabstelle - :            13,00 € 
 
b) bei Verlängerung von Nutzungsrechten entfällt die Friedhofsunterhaltungsgebühr. 
 
VI. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / Friedhofskapelle: 
 
1. Gebühr für die Benutzung des Kühlraumes 

je Sarg für den 1. Tag:                       80,00 €                      
Für jeden weiteren Tag                  20,00 €  

     Höchstens jedoch                 150,00 €                       
  
2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle 
    je Trauerfeier:                                            200,00 €                         
   

§ 7 
 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung 
nach dem jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in 
der Fassung vom 07. März 2012 außer Kraft. 
 
Wittingen, den  18.06.2015 
  
Der Kirchenvorstand: 
 (L. S.) 
Vorsitzende:     Kirchenvorsteher: 
A. Schach     H.-A. Meyer 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 (L. S.) 
Vorsitzender:     Kirchenkreisvorsteher: 
      I. A. Unrau, Amtsleiter 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Altmark 
Außenstelle Salzwedel 
Goethestraße 3 und 5 
29410 Salzwedel 
Bodenordnungsverfahren Wendischbrome Salzwedel, den 15.06.2015 
Verf.-Nr. SAW 4.030 
 

Bekanntgabe der Nachweisungen der Wertermittlung und  

Ladung zum Anhörungstermin 

im Bodenordnungsverfahren Wendischbrome 

 
In dem Bodenordnungsverfahren Wendischbrome erfolgt die Bekanntgabe der 
Nachweisungen der Wertermittlung gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) für alle 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Flurstücke. 
 
Die Nachweisungen der Wertermittlung liegen dazu von 
 

Donnerstag, den 06.08.2015    bis     Donnerstag, den 20.08.2015 

in der                Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, Zi. 149,  Marschweg 3,  
 38489 Beetzendorf 
 
sowie in der      Samtgemeinde Brome, Zi. 002, Bahnhofstraße 36, 38465 Brome 

und im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Außenstelle 
 Salzwedel, Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel 
 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
 
Darüber hinaus sind die Wertermittlungskarten im Internet unter www.alff.altmark.sachsen-
anhalt.de/alff-altmark einsehbar. 
 
Am Mittwoch, den 02.09.2015 in der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr  

 
findet im  Dorfgemeinschaftshaus Wendischbrome, Ohrestraße 44, in 38489 Jübar, 
OT Wendischbrome, ein Anhörungs- und Erläuterungstermin über die Ergebnisse 
der Wertermittlung statt. 
 
Zur Erläuterung der Nachweise der Wertermittlung stehen in dieser Zeit Mitarbeiter  der 
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH sowie des Amtes für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Altmark als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
In diesem Termin können Einwendungen gegen die Nachweise der Wertermittlung 
vorgebracht werden. 
 
Der Termin am 02.09.2015 braucht nicht wahrgenommen zu werden, wenn der/die 
Eigentümer mit den Ergebnissen der Wertermittlung  einverstanden ist/sind. 
 
Von Beteiligten, die nicht zu diesen Terminen erscheinen oder keine Einwendungen bis 
zum o.g. Termin  erheben, wird angenommen, dass sie die Nachweise der Wertermittlung 
akzeptieren (§ 114 und § 134 FlurbG). 
 
 



ABL Nr. 7/2015 

 
387 

Soweit sich Beteiligte des Verfahrens durch Bevollmächtigte vertreten lassen, müssen 
diese Bevollmächtigten eine schriftliche Vollmacht vorweisen. Die Vollmachtsvordrucke 
können beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark unter der 
Telefonnummern 0390184-119 oder bei der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, 
Bahnhofstraße 2in 39638 Gardelegen, Tel. Nr. 03907- 77788721 abgefordert werden. 
Bereits erteilte Vollmachten behalten bis zum Widerruf gegenüber dem Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark ihre Gültigkeit. 
 
Nach Behebung begründeter Einwendungen werden die Ergebnisse der Wertermittlung 
durch die Flurbereinigungsbehörde festgestellt; die Feststellung wird öffentlich bekannt 
gemacht.  
Die festgestellten Wertermittlungsergebnisse bilden die Grundlage für die Ermittlung der 
Einlagewerte sowie für die zukünftigen Abfindungsflurstücke jeden Eigentümers.  
 
Im Auftrag 
Michaels 
 
 
















